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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.10.1977

Norm

StGB §10

StGB §290 Abs3

Rechtssatz

Der zweite Satz des § 10 Abs 2 StGB über Stra3reiheit bzw Bestrafung bloß wegen fahrlässiger Begehung bei Vorliegen

eines Putativnotstands gilt auch beim Aussagenotstand als einem Sonderfall der Unzumutbarkeit rechtmäßigen

Verhaltens.
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